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Startchancen-Programm des Bundes: Einladung zur Teilnahme ab dem Schuljahr 2024/25 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
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Sachverhalt: 
Die Bezirksregierung Köln informierte mit dem beigefügten Schreiben vom 15.4.2024 über die Inhalte des zum 
Schuljahr 2024/25 von Bund und Ländern eingeführten Startchancen-Programms und lud die Stadt Eschweiler 
ein, mit der evangelischen Grundschule (EGS) in der 1. Kohorte an diesem Programm teilnehmen zu dürfen. 
 
Ab dem 1. August 2024 werden danach bundesweit 4.000 Schulen in herausfordernden Lagen über einen 
Zeitraum von 10 Jahren mit dem Ziel gefördert, die Chancengerechtigkeit zu erhöhen, Bildungserfolg und soziale 
Herkunft zu entkoppeln sowie Ausbildungsreife und Berufsfähigkeit von rund zehn Prozent der Schüler*innen in 
Deutschland herzustellen. 
 
Ein Hauptfokus des Programms liegt auf der Vermittlung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen 
sowie der Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schüler*innen.  
 
Das Startchancen-Programm beruht auf drei Säulen: 
Säule I beinhaltet ein Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und ansprechende Lernumgebung 
Säule II umfasst ein sog. Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung 
Säule III ermöglicht ein Mehr an Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams. 
 
Die Auswahl der teilnehmenden Schulen in NRW erfolgt prioritär auf der Grundlage des Schulsozialindexes durch 
das Land. Für die Schulformen, für die kein Schulsozialindex existiert (Förderschulen, Berufskollegs), werden eng 
an den Sozialindikatoren angelehnte geeignete Kriterien für die Schulauswahl angewendet, die im Wesentlichen 
auf den Amtlichen Schuldaten basieren.  
 
Es ist beabsichtigt, die teilnehmenden Schulen in NRW in zwei Kohorten starten zu lassen: Die ersten rund 400 
Schulen sollen bereits zum Beginn des kommenden Schuljahres 2024/25 in das Programm starten. Dazu wurde 
für Eschweiler nur die EGS ausgewählt, zumal sie auch die einzige Grundschule mit Sozialindex 7 ist.  
Die übrigen mehr als 500 Schulen sollen dann ab dem Schuljahr 2025/26 in das Programm integriert werden. 
Seitens der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass dann die Adam-Ries-Schule und evt. auch die Willi-
Fährmann-Schule die Möglichkeit der Teilnahme haben werden. Die Adam-Ries-Schule ist die einzige 
weiterführende Schule in Eschweiler mit Sozialindex 7, alle anderen Schulen haben einen geringeren Sozialindex 
aufzuweisen.  
 
Die ausgewählten Schulen wurden mit dem o.a. Schreiben aufgefordert, spätestens bis zum 10. Mai 2024 über 
die zuständige Schulaufsicht um Rückmeldung zur Teilnahme gebeten. Der Schulträger wurde aufgefordert, 
einen letter of intent abzugeben. Daher hat die Verwaltung mit dem ebenfalls als Anlage beigefügten letter of 
intent ihre Bereitschaft zur Teilnahme ausgesprochen. 
 
Trotz mehrfach angenommener und seitens der Verwaltung wahrgenommener Videokonferenzen (VK) des 
Ministeriums konnte bisher weder die konkrete Höhe des zu erwartenden Budgets zu Säule I (investive 
Maßnahmen) geklärt werden noch alle Fragen der Schulträger – so auch der Stadt Eschweiler – geklärt werden.  
Konkretes soll in einer Förderrichtlinie geklärt werden, die bis zu den Sommerferien 2024 veröffentlicht werden 
soll. Zudem wurde erklärt, dass bei der Teilnahme mehrerer Schulen am Startchancenprogramm Flexibilität für 
den Schulträger hinsichtlich der Aufteilung der Fördermittel auf die einzelnen teilnehmenden Schulen bestehen 
soll. Bei einer Inanspruchnahme dieser Fördersäule soll mit einer Eigenbeteiligung von 30 % zu rechnen sein; 
dabei können heute geplante Maßnahmen einbezogen werden. Sobald nähere Informationen vorliegen, wird die 
Verwaltung den Schulausschuss entsprechend informieren.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine.  
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Personelle Auswirkungen hat die Teilnahme auf das Amt für Schulen, Sport und Kultur und auf das Hochbauamt. 
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Anlagen: 
Einladung der Bezirksregierung und letter of intent 
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